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Hilfsmittelversorgung 
 
 
 
Der Weg zum Hilfsmittel – Was sind Hilfsmittel und wie gehen Sie vor? 
 
Beispiele für Hilfsmittel sind Brillen, Hörgeräte und Rollstühle. Sie gehen zunächst zum Arzt, 
der Ihnen das Hilfsmittel verschreibt. Dann gehen Sie zum „Leistungserbringer“, z. B. zum 
Optiker, zum Hörgeräteakustiker oder zu einem Sanitätshaus. Wenn Sie gesetzlich kranken-
versichert sind, beantragt meist der Arzt oder „Leistungserbringer“ – unter Angabe der Kos-
ten – das Hilfsmittel bei Ihrer Krankenkasse. In diesem Info-Dienst gehen wir auch auf Be-
sonderheiten ein, z. B. Hilfsmittel zur Erleichterung der Pflege. Wird der Antrag abgelehnt, 
können Sie innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen und nach einem Widerspruchsbe-
scheid Klage beim Sozialgericht erheben. Dabei unterstützen Sie die VdK-
Bezirksgeschäftsstellen. Zu Kraftfahrzeugen als Hilfsmittel für schwerbehinderte berufstätige 
Menschen: Info-Dienst Nr. 1. Sind Sie nicht berufstätig, brauchen aber wegen Ihrer Schwer-
behinderung einen PKW oder muss dieser wegen Ihrer Behinderung umgerüstet werden, 
sind im Einzelfall Leistungen möglich. Die private Krankenversicherung und die Beihilfe 
sprechen wir hier nicht an. Denn hier gelten gegenüber dem Sozialrecht Besonderheiten. Auf 
dem Rezept muss der Arzt die Indikation/ Diagnose angeben (Begründung weshalb das 
Hilfsmittel erforderlich ist) und er sollte bei Hilfsmitteln im Hilfsmittelverzeichnis der Kranken-
kassen die Positionsnummer angeben. 
 
Welche Hilfsmittel beantragen Sie als gesetzlich Versicherter bei der Kranken-
kasse und welche Kosten übernimmt die Krankenkasse? 
 
Die Krankenkassen übernehmen die notwendigen Hilfsmittel, um einen Behandlungserfolg 
zu sichern oder um einer Behinderung vorzubeugen oder deren Folgen auszugleichen. Sie 
werden nicht immer Eigentümer des Hilfsmittels, sondern die Krankenkassen können Hilfs-
mittel auch verleihen. Die Krankenkassen müssen auch die Kosten einer notwendigen Ände-
rung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung und wenn erforderlich auch die Kosten einer 
Gebrauchseinweisung und von Wartungen und technischer Kontrollen übernehmen. Teilwei-
se müssen die Krankenkassen auch die Betriebskosten (z. B. bei Akkus) übernehmen. 
 
Sehhilfen: Die Krankenkasse übernimmt die Kosten in der Regel nur bei einer Sehschärfe 
bis 30 Prozent, die Kosten für eine neue Sehhilfe nur bei einer Änderung der Sehfähigkeit 
um mindestens 0,5 Dioptrien. Bei Kindern und Jugendlichen gelten Besonderheiten. Die 
Krankenkasse übernimmt nicht die Kosten für das Brillengestell und nur in begründeten Aus-
nahmefällen die Kosten für Kontaktlinsen. 
 
Für jedes Hilfsmittel müssen Sie 10 % des Abgabepreises zuzahlen, mindestens 5 € und 
höchstens 10 €, bei Hilfsmitteln zum Verbrauch wie Inkontinenzhilfen aber höchstens 10 € 
monatlich. Eine Ausnahme gilt für Kinder und Jugendliche (unter 18 Jahre). Wenn die Zuzah-
lungen im Jahr 2 % der jährlichen Bruttoeinnahmen übersteigen, können Sie sich bei Ihrer 
Krankenkasse von weiteren Zuzahlungen in dem Kalenderjahr befreien lassen bzw. sich 
Zuzahlungen erstatten lassen. Leiden Sie an einer schweren auf Dauer behandlungsbedürf-
tigen Erkrankung (chronische Krankheit), gilt eine Belastungsgrenze von 1 %. 
 



 2

Werden allgemeine Gebrauchsgegenstände wegen Ihrer Krankheit oder Behinderung be-
sonders ausgestattet (z. B. orthopädische Schuhe, PC mit Sprachausgabe für blinde Men-
schen), müssen Sie grundsätzlich die Mehrkosten gegenüber dem normalen Gebrauchsge-
genstand zahlen. Für viele Hilfsmittel gibt es Festbeträge. Dann müssen Sie die Kosten über 
dem Festbetrag tragen. 
 
Wenn Ihnen das medizinisch notwendige Hilfsmittel nicht ausreicht, können Sie sich auch für 
ein anders ausgestattetes und teureres Hilfsmittel entscheiden, müssen aber die Mehrkosten 
tragen. 
 
Welche Hilfsmittel beantragen Sie bei der Pflegekasse und welche Kosten 
übernimmt die Pflegekasse? 
 
Wenn Sie eine Pflegestufe festgestellt ist, übernimmt die Pflegekasse die notwendigen 
Hilfsmittel zur Erleichterung der Pflege, zur Linderung oder für eine selbständigere Lebens-
führung. Die Pflegekassen übernehmen wenn notwendig die Kosten für Pflegebetten, Pfle-
gebettzubehör (z. B. Bettgalgen, Pflegebetttische), Pflegeliegestühle, Lagerungsrollen, 
Waschsysteme und andere Mittel zur Hygiene im Bett sowie Hausnotrufsysteme und auch 
von Hilfsmitteln zum Verbrauch (etwa Inkontinenzhilfen). Bei Hilfsmitteln zum Verbrauch 
übernimmt die Pflegekasse höchstens 31 € monatlich. Die Pflegekassen übernehmen die 
Kosten zur notwendigen Änderung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung und der Einwei-
sung in den Gebrauch.  
 
Sie müssen 10 % höchstens aber 25 € je Hilfsmittel zuzahlen. Eine Ausnahme gilt für Kinder 
und Jugendliche. Bei geringem Einkommen kann die Pflegkasse von den Zuzahlungen teil-
weise befreien. 
 
Welche Hilfsmittel beantragen Sie bei der Unfallversicherung, meist der Be-
rufsgenossenschaft? 
 
Die gesetzliche Unfallversicherung ist zuständig, wenn Sie wegen eines Arbeitsunfalls oder 
einer Berufskrankheit das Hilfsmittel brauchen.  
 
Wann können Sie Hilfsmittel über die Eingliederungshilfe für behinderte Men-
schen erhalten? 
 
Das kommt vor allem in Frage, wenn Sie schwerbehindert sind und die Kosten nicht von ei-
nem anderen Träger übernommen werden, z. B. der Krankenkasse. Den Antrag stellen Sie 
meist beim Sozialamt. 
 
 

Ausführliche Informationen und Hilfestellung gibt es bei der  
 
 

► VdK-Fachstelle für Barrierefreiheit  
 

c/o Fachhochschule Frankfurt  
FB Soziale Arbeit Gesundheit 

Nibelungenplatz 1, 60318 Frankfurt 
 

Telefon: 0 69 – 15 33 26 04  
Telefax: 0 69 – 15 33 29 70 

E-Mail: barrierefreiheit.ht@vdk.de 
 


